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Einladung zum Kreistag 2026 

in Bad Schwalbach 
 

  

Kreiswart: 

 

Armin Wolf 

Auf der Weid 5 

65510 Hünstetten 

Tel.: 06126/989262 

wolfa@elpatec.de 

 

 

 

Liebe Sportfreunde, 

zum TT-Kreistag 2026 lade ich Sie/Euch für Freitag, den 26.06.2026, 19.30 Uhr, 

in die Jahnturnhalle, Pestalozzistraße 16, 65307 Bad Schwalbach, recht herzlich 

ein. Ausrichter in diesem Jahr ist der TV Bad Schwalbach. 

Die Vorstandsmitglieder und Spielleiter treffen sich schon um 19.00 Uhr. 

 

Tagesordnung: 

1.     Eröffnung und Begrüßung, Grußworte, Totenehrung 

2.     Protokoll des letzten Kreistages   

3.     Ehrungen: Mitarbeiter im KV, erfolgreiche Einzelspieler/innen, bezirksgebun-  

        dene Spielklassen, kreisgebundene Spielklassen, etc.  

4.     Kurzberichte des engeren Kreisvorstands, Aussprache zu den Berichten 

4.1   Kreiswart 

4.2   Kreissportwart 

4.3   Kreisjugendwart (ergänzend: KSW, KJLW und Mitarbeiter KJA) 

4.4   Kreisschiedsrichterwart 

4.5   Kreispressewart 

4.6   Kreiskassenwart 

4.7   Kreismedienwart 

5.     Berichte von der Beiratssitzung, Workshop des HTTV und Bezirksvorstand 

6.     Kurzbericht von der KV-Sitzung (KW) und Kreisjugendleitersitzung (KJW) 

7.     Feststellung der Stimmberechtigung 

8.     Ergänzungswahlen im Kreisvorstandes (entspr. GO der Kreise) und 

        Anpassungen bei Spielleitern (SL) 

9.     Behandlung der Anträge an den Kreistag (Anträge sind bis zum 16.06.2026 

        schriftlich an den Kreiswart zu richten) 

10.   Saison 2026/2027: Zusammensetzung der Spielklassen, Pokalspiele, 

        Seniorenrunde, Rahmenterminplan, Vorschau, Vergabe von Veranstaltungen 

        (Kreis- und Bezirksveranstaltungen) 

11.Verschiedenes 

 

Protokoll: Ausrichter 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Armin Wolf 
 
(Kreiswart RTK) im Juni 2026 

 

  

 

Bitte beachten:  

 
 
Nichtteilnahme wird nach der Satzung des HTTV bestraft. Beauftragte Vertreter  
eines Vereins müssen eine entsprechende Bescheinigung vorlegen, um das 
Stimmrecht ausüben zu dürfen. 
 

 


